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Schutz des Sonnentaus. Die
Sonnentauarten (drosera rotundifolia, anglica
und intermedia) gehören zu den
interessantesten Gewächsen unserer Hochmoore.
Besondern Reiz verleihen ihnen die in
der Sonne glitzernden Schleimtröpfchen
an den Tentakeln der Blätter. Hievon
rührt ja auch der Name her. Besonders
interessant aber sind die Sonnentau-Arten
namentlich deshalb, weil sie fleischfressende

Pflanzen sind. Unsere Flora ist
bekanntlich recht arm an solchen. Da
nun das Vorkommen der Sonnentauarten

streng an Torfmoore, speziell Hochmoore
(Moosmoore) gebunden ist, wird ihr
Bestand durch die zunehmende Torfausbeutung,

zugleich aber auch durch Meliorationen

immer mehr bedroht, und dazu
kommt noch die weitere, nicht unbedeutende

Bedrohung durch die Ausbeutung
zu medizinischen Zwecken; denn die
Sonnentauarten sind als Mittel gegen Keuchhusten

sehr gesucht. Eine Firma in Nyon
verarbeitet davon grosse Mengen. —

Nun erhielt Ende Oktober 1922 Herr
Prof. Dr. C. Schröter in Zürich die An-
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frage, ob die Möglichkeit bestehe, zwei-
bis dreihundert Kilos in der Schweiz
getrockneter Sonnentaus zu beschaffen. Da
die Bestände an Drosera in der Schweiz
sehr spärlich sind, und mehr als vier
Millionen Pflänzchen nötig wären, um
dreihundert Kilos zu erhalten, so hätte die
Lieferung dieser Menge die völlige
Ausrottung der Pflanze zur Folge. Herr Prof.
Dr. C. Schröter benachrichtigte daher
ohne Säumen die Kantonale Natur- und
Heimatschutzkommission des Kantons
Zürich, und diese beschloss am 10. No¬

vember 1922 auf seinen Antrag, beim
Regierungsrate eine Ergänzung der
Pflanzenschutzverordnung vom 29. Januar 1921
zu begehren in dem Sinne, dass alle drei
oben genannten Sonnentauarten unter den
Schutz des § 1 der Verordnung gestellt
werden, also mit oder ohne Wurzeln im
Kanton weder eingesammelt, noch
feilgeboten, noch versandt, noch gekauft
oder verkauft werden dürfen, es sei denn,
die Baudirektion erteile unter schützenden

Bedingungen eine Ausnahmebewilligung
für medizinische oder Wissenschaft-

¦¦«Äi;:?^''

GRIBI & CIE. A.-G.
Baugeschäft / Burgdorf

«mlM .'

-¦'U H iStÜ*:
Hoch- und Tiefbau-Unternehmung
Armierter Beton ¦ Holz- und Schwellenhandlung
lmgrägnleranstalt • Zimmerei und Gerüstungen

CHALETBAU
Hetzerlizenz für den Kanton Bern
Mechan. Bau- und Kunstschreinerei

Telegr.-Adr.: Dampfsage. Tel. 63. Privattelephon 189
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